
  Einladung zur Hauptversammlung  Uzin Utz Aktiengesellschaft, Ulm (WKN 755150 - ISIN DE0007551509)     Wir laden unsere Aktionäre zu der am  Dienstag, den 15. Mai 2007, 10.30 Uhr  in der Donauhalle, Böfinger Str. 50, 89073 Ulm/Donau  stattfindenden  ordentlichen Hauptversammlung  ein.  
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T A G E S O R D N U N G  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2006, des gebil-ligten Konzernabschlusses zum 31.12.2006, der Lageberichte der Uzin Utz AG und des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006.  Die vorgenannten Unterlagen können ab dem 05. April 2007 im Internet unter http://www.uzin-utz.com (Bereich Investor Relations – Finanz-Daten – Hauptversammlung 2007) und in den Geschäftsräumen am Sitz der Ge-sellschaft, Dieselstraße 3, 89079 Ulm, eingesehen werden. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unter-lagen. Die vorgenannten Unterlagen liegen auch in der Hauptversammlung aus.   2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäfts-jahrs 2006  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäfts-jahres 2006 in Höhe von € 5.273.331,61 wie folgt zu verwenden:  a) Ausschüttung einer Dividende in Höhe von je € 0,90 auf insgesamt 4.268.271 Stammaktien (Stückaktien)  € 3.841.443,90   b) Gewinnvortrag auf neue Rechnung  € 1.431.887,71    Bilanzgewinn  € 5.273.331,61  Derjenige Betrag, der auf die am Tag der Hauptversammlung im Besitz der Gesellschaft befindlichen eigenen Aktien auszuschütten wäre und der ge-
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mäß § 71 b AktG von der Ausschüttung auszuschließen ist, soll ebenfalls auf neue Rechnung vorgetragen werden.   Die Dividende wird am 16. Mai 2007 ausbezahlt.   3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.   4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.   5. Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien   Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, wie folgt zu beschließen:  a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 14. November 2008 eigene Aktien im Umfang von bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu anderen Zwecken als dem Handel in eigenen Aktien zu erwerben, wobei auf die erworbenen Aktien zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% des Grundkapitals entfallen dürfen.  
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 Die Ermächtigung kann durch die Gesellschaft ganz oder in Teilen ausgeübt werden; bei Ausübung in Teilen kann von der Ermächtigung mehrfach Gebrauch gemacht werden. Der Erwerb darf nur über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots erfolgen.  b) Sofern der Erwerb der Aktien über die Börse erfolgt, darf der Erwerbs-preis (ohne Erwerbsnebenkosten) den arithmetischen Mittelwert der Kurse von Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung in der Schlussauktion im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main an den dem Erwerb vorangehenden letzten 10 Börsentagen, an denen je-weils eine Schlussauktion stattgefunden hat, um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten.    Erfolgt der Erwerb aufgrund eines öffentlichen Angebots an alle Akti-onäre, so darf der an die Aktionäre gezahlte Erwerbspreis (ohne Er-werbsnebenkosten) den arithmetischen Mittelwert der Kurse von Akti-en der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung in der Schluss-auktion im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesys-tem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main an den der Veröf-fentlichung des Angebots vorangehenden letzten 10 Börsentagen, an denen jeweils eine Schlussauktion stattgefunden hat, um nicht mehr als 20 % über- oder unterschreiten.   Sofern bei einem öffentlichen Kaufangebot die von den Aktionären zum Erwerb angebotenen Aktien das vorgesehene Rückkaufvolumen überschreiten, erfolgt die Annahme im Verhältnis des Gesamtbetrags des Erwerbsangebots zu den insgesamt von den Aktionären angebo-tenen Aktien. Es kann aber vorgesehen werden, dass geringe Stück-
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zahlen von bis zu 50 angebotenen Aktien je Aktionär bevorrechtigt angenommen werden. Die Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes sind zu beachten, sofern und soweit diese An-wendung finden.  c) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats un-ter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre eine Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien in anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre vorzunehmen  (1) wenn die erworbenen eigenen Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von Aktien der Ge-sellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Als maßgeblicher Börsenpreis im Sinne der vorstehenden Regelung gilt der arith-metische Mittelwert der Kurse von Aktien der Gesellschaft glei-cher Gattung und Ausstattung in der Schlussauktion im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main an den der Veräußerung vorangehenden letzten 10 Börsentagen, an denen jeweils eine Schlussauktion stattgefunden hat.   Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Er-mächtigung. Auf diese Begrenzung sind diejenigen Aktien anzu-rechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausnutzung einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung geltenden Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien 
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aus genehmigtem Kapital gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden;  oder  (2) wenn die Aktien gegen Sachleistungen veräußert werden und dies zu dem Zweck erfolgt, Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben und der Erwerb des Unternehmens oder der Beteiligung im wohlverstandenen Interesse der Gesell-schaft liegt.  d) Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft einzu-ziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weite-ren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Grundka-pitalziffer und die Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung entspre-chend dem Umfang der Einziehung zu ändern. Der Vorstand kann ab-weichend davon bestimmen, dass das Grundkapital bei der Einziehung nicht herabgesetzt wird und sich stattdessen durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG er-höht.  Der Vorstand ist in diesem Fall ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung anzupassen.   e) Die Ermächtigungen zur Veräußerung und zur Einziehung nach lit. c) und lit. d) können einzeln oder gemeinsam, ganz oder in Teilen aus-geübt werden; bei Ausübung in Teilen kann von den Ermächtigungen mehrfach Gebrauch gemacht werden.   f) Die Ermächtigungen gemäß lit. c) bis lit. e), eigene Aktien einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen in anderer Weise als über die Börse o-der durch Angebot an alle Aktionäre zu veräußern bzw. eigene Aktien 
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einmal oder mehrmals, ganz oder teilweise einzuziehen, erstreckt sich ausdrücklich auch auf Aktien der Gesellschaft, die im Zeitpunkt der Erteilung dieser Ermächtigung bereits Eigentum der Gesellschaft sind.  g) Die von der Hauptversammlung am 18. Mai 2006 erteilte Ermächti-gung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien wird für die Zeit ab Wirksamwerden dieser Ermächtigung aufgehoben.   Bericht des Vorstands zu Ziffer 5 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG i.V.m. § 186 Abs. 3 und Abs. 4 AktG:  Der Vorstand hat gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. § 186 Abs. 3 und Abs. 4 AktG einen schriftlichen Bericht über die gemäß Ziffer 5 der Tagesordnung vorge-schlagene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei der Veräußerung eigener Aktien erstattet. Der Bericht liegt vom Tage der Einberufung der Haupt-versammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionä-re aus. Auf Verlangen wird der Bericht jedem Aktionär unverzüglich und kosten-los übersandt. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:  Die unter Tagesordnungspunkt 5 eingeräumte Ermächtigung sieht vor, dass die Gesellschaft eigene Aktien in Höhe von bis zu zehn Prozent ihres Grundkapitals erwerben und wieder veräußern bzw. einziehen darf. Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung wird die Gesellschaft für die kommenden 18 Monate in die Lage versetzt, von dem international üblichen Instrument des Erwerbs eigener Aktien Gebrauch zu machen, um mit dem Erwerb verbundene Vorteile im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu realisieren.   Rechtsgrundlage für die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ist § 71 Ab-satz 1 Nr. 8 AktG. Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch ein öffentliches Kaufangebot (Ten-
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derverfahren) zu erwerben. Bei dieser Variante kann jeder verkaufswillige Aktio-när der Gesellschaft entscheiden, wie viele Aktien und, bei Festlegung einer Preisspanne, zu welchem Preis er diese anbieten möchte. Übersteigt die zum festgesetzten Preis angebotene Menge die von der Gesellschaft nachgefragte Anzahl an Aktien, so muss eine Zuteilung der Annahme der Verkaufsangebote erfolgen. Hierbei kann eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder klei-ner Teile von Offerten bis maximal 50 Stück vorgesehen werden. Diese Möglich-keit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten sowie kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische Ab-wicklung zu erleichtern.  Durch die Möglichkeit des Wiederverkaufs der eigenen Aktien können diese zur Beschaffung von Eigenmitteln benutzt werden. Für die Wiederveräußerung er-worbener eigener Aktien sieht das Gesetz grundsätzlich einen Verkauf über die Börse oder ein Angebot an alle Aktionäre vor. Die Hauptversammlung kann je-doch in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 und Abs. 4 AktG auch eine andere Veräußerung beschließen. Die unter Tagesordnungspunkt 5 vorgeschla-gene Ermächtigung der Gesellschaft sieht daher vor, dass eine Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre vorgenommen werden kann, wenn die erworbenen eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den maßgeblichen Börsen-kurs von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräu-ßerung nicht wesentlich unterschreitet. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird in-soweit ausgeschlossen. Als maßgeblicher Börsenkurs gilt dabei der arithmetische Mittelwert der Kurse von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung in der Schlussauktion im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main an den der Veräußerung vorange-henden letzten 10 Börsentagen, an denen jeweils eine Schlussauktion stattge-funden hat. Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Mög-lichkeit zum Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht.  
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 Diese Möglichkeit, das Bezugsrecht bei der Wiederveräußerung eigener Aktien der Gesellschaft in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auszuschließen, dient dem Interesse der Gesellschaft, eigene Aktien beispiels-weise an weitere Anleger zu verkaufen und erlaubt insbesondere eine schnellere und kostengünstigere Platzierung der Aktien als bei deren Veräußerung unter Einräumung eines Bezugsrechts an die Aktionäre. Die Verwaltung wird dadurch in die Lage versetzt, die sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bieten-den Möglichkeiten schnell, flexibel und kostengünstig zu nutzen, wenn aufgrund des Umfangs der zu veräußernden Aktien bei einer Veräußerung über die Börse mit erheblichen Kursrückgängen zu rechnen wäre. Darüber hinaus können so gegebenenfalls zusätzliche neue Aktionärsgruppen im In- und Ausland gewon-nen werden. Der Vorstand erhält hierdurch ein zusätzliches Finanzierungsin-strument, um die Stellung der Gesellschaft auf in- und ausländischen Märkten zu stärken. Die erworbenen eigenen Aktien dürfen nur zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Ein etwaiger Abschlag vom aktuellen Börsenpreis wird voraussichtlich nicht über 3 %, jedenfalls aber maximal bei 5 %, des Börsenpreises liegen. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor ihrer Veräußerung. Eine Herabsetzung des Aktienwertes durch negative Be-einflussung des Börsenkurses wird dadurch vermieden.   Die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden bei der Veräußerung der eigenen Aktien an Dritte unter Ausschluss der Aktionäre vom Bezugsrecht auf der Grundlage des § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG angemessen gewahrt. Diese Ermächtigung zur Veräußerung gilt nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausge-gebenen Aktien insgesamt zehn Prozent des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung auf zehn Prozent des 
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Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die unter Ausnutzung einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung geltenden Ermächti-gung zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. Die Gesell-schaft soll ferner eigene Aktien auch ohne erneuten Beschluss der Hauptver-sammlung einziehen können.   Des Weiteren soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des Auf-sichtsrats die erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beim Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen Dritten entweder ganz oder teilweise als Gegenleistung anzubieten. So können in bestimmten Fällen eigene Aktien als Gegenleistung bei Unternehmenskäufen oder im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen verwendet werden. Der Wettbewerb und die Unternehmenspraxis verlangen zunehmend diese Form der Gegenleistung. Dies dient dem Interesse der Gesellschaft, da die Gesellschaft dadurch in geeigneten Einzelfällen Unternehmen oder Beteiligungen an Unter-nehmen gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft erwerben kann. Die Ge-sellschaft kann damit in Zukunft flexibel auf sich bietende Möglichkeiten zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen im In- und Aus-land reagieren. Der Vorstand wird das Bezugsrecht der Aktionäre nur dann aus-schließen, wenn dies zu diesem Zeitpunkt im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vor-stand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt wer-den. In der Regel wird der Vorstand sich bei der Bemessung des Werts der als Gegenleistung hingegebenen Aktien am Börsenkurs der Aktie der Uzin Utz AG orientieren. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs ist indes nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenkurses in Frage zu stellen. Die Interessen der Aktionäre werden dadurch gewahrt, dass die Gesellschaft sich verpflichtet, die eigenen Aktien nicht zu einem Preis zu veräußern, der wesentlich unterhalb des aktuellen Börsenkurses liegt. Vorstand und Aufsichtsrat verpflichten sich außer-
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dem, den Gegenwert für die eigenen Aktien ausschließlich im Interesse der Ge-sellschaft und ihrer Aktionäre festzulegen. Eine Herabsetzung des Aktienwertes durch negative Beeinflussung des Börsenkurses wird dadurch vermieden.   Die bestehende Ermächtigung der Hauptversammlung zum Erwerb und zur Ver-äußerung eigener Aktien vom 18. Mai 2006 gilt noch bis zum 17. November 2007. Dieser Ermächtigungsbeschluss wird durch den vorgenannten Beschluss für die Zeit ab Wirksamwerden der neuen Ermächtigung aufgehoben und durch die neue Ermächtigung mit Laufzeit bis zum 14. November 2008 ersetzt.    6. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Anpassung an das Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (TUG)  Das Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (TUG), das am 20.01.2007 in Kraft getreten ist, ermöglicht den elektronischen Versand von Informatio-nen wie z.B. der Einladung zur Hauptversammlung an die Aktionäre im We-ge der Datenfernübertragung. Voraussetzung für den elektronischen Ver-sand von Informationen ist neben der individuellen Zustimmung des Aktio-närs auch die Zustimmung der Hauptversammlung zu dieser Form der In-formationsübermittlung.    Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor, § 3 der Satzung zu ergänzen und wie folgt neu zu fassen:  „§ 3 Bekanntmachungen und Informationen  1. Bekanntmachungen der Gesellschaft werden im elektronischen Bun-desanzeiger veröffentlicht, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.  
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 2. Informationen an die Aktionäre sowie an Inhaber von mit Aktien ver-gleichbaren Anlagewerten und von Zertifikaten, die Aktien vertreten, können unter den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen auch im We-ge der Datenfernübertragung übermittelt werden.“   7. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Ge-schäftsjahr 2007  Der Aufsichtsrat schlägt vor, die ECOVIS Wirtschaftstreuhand GmbH Wirt-schaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer der AG und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen.    Teilnahmebedingungen  Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig bei der Gesellschaft in Textform in deutscher oder englischer Sprache angemeldet und der Gesellschaft einen in Textform erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut in deutscher oder englischer Sprache übermittelt haben. Der Nachweis hat sich hierbei auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptver-sammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft – ebenso wie die Anmeldung – spätestens am Dienstag, den 08. Mai 2007 unter folgender Adresse zugehen:  
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Uzin Utz AG c/o Dresdner Bank AG OSS SO 6D Hauptversammlungen 29. OG Jürgen-Ponto-Platz 1 60301 Frankfurt am Main Telefon: 069-263-53084 Telefax: 069-263-12460 E-Mail: TBHVService@Dresdner-Bank.com  Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch die depotfüh-rende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl aus-üben lassen. Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen sowie andere geschäftsmä-ßig Handelnde i.S.d. § 135 Abs. 9 AktG können in jeder festhaltbaren, nachprüf-baren Form bevollmächtigt werden. Ansonsten ist die Vollmacht schriftlich oder per Telefax zu erteilen. Der Gesellschaft sind in jedem Fall der Name des Aktio-närs und des Bevollmächtigten sowie die Eintrittskarten-Nr. mitzuteilen. Nach Maßgabe von § 30 a Abs. 1 Nr. 5 WpHG n.F. stellen wir unseren Aktionären im Internet unter http://www.uzin-utz.com (Bereich Investor Relations – Finanz-Daten – Hauptversammlung 2007) entsprechende Formulare zur Erteilung einer Vollmacht für die Hauptversammlung zur Verfügung; die Formulare können auch unter der unten genannten Adresse bei der Gesellschaft angefordert werden.  Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte wei-sungsgebundene Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Vollmachten und Weisungen hierzu müssen schriftlich oder per Tele-fax übermittelt werden. Entsprechende Formulare können unter der unten ge-nannten Adresse bei der Gesellschaft angefordert werden und stehen auch im Internet unter http://www.uzin-utz.com (Bereich Investor Relations – Finanz-Daten – Hauptversammlung 2007) bereit. Vollmachten und Weisungen an 
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Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen bis Donnerstag, den 10. Mai 2007 bei der Gesellschaft eingegangen sein, anderenfalls können sie nicht berücksich-tigt werden. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind durch die Vollmachten nur insoweit zur Stimmrechtsausübung befugt, soweit ihnen eine ausdrückliche Weisung zu einzelnen Gegenständen der Tagesordnung er-teilt wurde. Wir bitten insoweit auch die Hinweise in den Formularen zu beach-ten. In der Vollmacht/Weisung ist die jeweilige Eintrittskartennummer an-zugeben. Wir weisen deswegen darauf hin, dass eine Bevollmächtigung wei-sungsgebundener Stimmrechtsvertreter nur durch Aktionäre erfolgen kann, die über eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung verfügen.   Nach § 30 b Abs. 1 Nr. 1 WpHG n.F. geben wir bekannt, dass im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung insgesamt 4.268.271 Aktien der Uzin Utz AG ausgegeben sind, die unter Berücksichtigung der derzeit gehaltenen 1.439 eigenen Aktien insgesamt 4.266.832 Stimmen in der Hauptversammlung gewäh-ren.   Anfragen, Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären sowie die Anforderung von Unterlagen sind ausschließlich an folgende Anschrift zu richten:   Uzin Utz AG Investor Relations   Dieselstraße 3    89079 Ulm Telefax: 0731-4097-108 E-Mail: IR@uzin-utz.com  Mit einer Begründung versehene Anträge gegen die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Wahlvorschlä-ge von Aktionären, die bis zum 30. April 2007, 24.00 Uhr unter der vorgenann-ten Adresse bei der Gesellschaft eingehen, werden, soweit sie rechtlich zulässig 
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sind, unverzüglich einschließlich etwaiger Stellungnahmen der Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.uzin-utz.com (Bereich Inves-tor Relations – Finanz-Daten – Hauptversammlung 2007) zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge oder Wahlvorschläge werden nicht berücksich-tigt.  Wir würden uns freuen, Sie in Ulm begrüßen zu dürfen.   Ulm, im April 2007  Uzin Utz AG  Der Vorstand  Dr. H. Werner Utz, Thomas Müllerschön 


